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Erneuerung des Konzessionsvertrags zwischen der Gemeinde Emmen und den 

Centralschweizerischen Kraftwerken (CKW) betreffend die Versorgung mit elektri-

scher Energie 

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 

Sehr geehrte Damen und Herrn Gemeinderäte 

Das Sekretariat der Wettbewerbskommission ist seitens der Interessengemeinschaft Glasfa-

ser und Energie Luzern (IGEL) auf die beabsichtigte Erneuerung des im Betreff genannten 

Vertrags hingewiesen worden; verbunden mit dem Anliegen, den fraglichen Vorgang einer 

binnenmarktrechtlichen Prüfung zu unterziehen. Konkret stellt sich die Frage nach der An-

wendbarkeit von Art. 2 Abs. 7 des Bundesgesetzes über den Binnenmarkt vom 6. Oktober 

1995 (BGBM, SR 943.02). Die genannte Bestimmung sieht vor, dass die Übertragung der 

Nutzung kantonaler und kommunaler Monopole auf Private auf dem Weg der Ausschreibung 

zu erfolgen hat.  

Als für die Überwachung des BGBM-Vollzugs zuständige Behörde sehen wir uns veranlasst, 

die aufgeworfene Rechtsfrage zu klären, zumal ihr eine erhebliche Tragweite zukommt, gibt 

es doch landesweit eine Grosszahl derartiger Konzessionsverträge, die periodisch erneuert 

werden müssen.  

Angesichts der beabsichtigten binnenmarktrechtlichen Klärung und unter Berücksichtigung 

der Tatsache, dass der geltende, mit einer 2-jährigen Kündigungsfrist versehene Konzessi-

onsvertrag zwischen der Gemeinde Emmen und den CKW bis zum 31. Dezember 2012 

dauert, erscheint uns eine einstweilige Sistierung des laufenden Prozesses der Vertragser-

neuerung als gleichermassen naheliegend wie zumutbar.   

A-Post 

Vorab per Fax an:  041 268 09 59 

Ihr Zeichen:   

Unser Zeichen: zwa 

Direktwahl: 031 323 21 43 

Bern, 31.08.2009 
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Bundesgesetz 
über den Binnenmarkt 
(Binnenmarktgesetz, BGBM) 

vom 6. Oktober 1995 (Stand am 1. Januar 2007)  

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf die Artikel 94 und 951 der Bundesverfassung2,3 nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. November 19944, beschliesst: 

1. Abschnitt: Zweck und Gegenstand 

Art. 1 
1 Dieses Gesetz gewährleistet, dass Personen mit Niederlassung oder Sitz in der Schweiz für die Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz freien und gleichberechtigten Zugang zum Markt haben. 
2 Es soll insbesondere: 

a. die berufliche Mobilität und den Wirtschaftsverkehr innerhalb der Schweiz erleichtern; 
b. die Bestrebungen der Kantone zur Harmonisierung der Marktzulassungs-bedingungen unterstützen; 
c. die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Volkswirtschaft stärken; d. den wirtschaftlichen Zusammenhalt der Schweiz festigen. 

3 Als Erwerbstätigkeit im Sinne dieses Gesetzes gilt jede nicht hoheitliche, auf Erwerb gerichtete Tätigkeit.5 

  

 AS 1996 1738 
1 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 dieser Bestimmung entsprechen den Art. 31bis Abs. 2 und 33 Abs. 2 aBV vom 29. Mai 1874 [BS 1 3]. 2 SR 101 
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Juli 2006  (AS 2006 2363 2366; BBl 2005 465). 4 BBl 1995 I 1213 5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Juli 2006  (AS 2006 2363 2366; BBl 2005 465). 

943.02

2009-761 / Vorentwurf 

Kantonales Stromversorgungsgesetz      
Der Kantonsrat des Kantons Luzern, nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom …, 

beschliesst: 

I.  Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Gegenstand
Das Gesetz regelt den Vollzug des Bundesgesetzes über die Stromversorgung 

(Stromversorgungsgesetz) vom 23. März 20071 und legt die kantonalen Ziele, Zu-

ständigkeiten und Instrumente im Bereich der Stromversorgung fest.  
§ 2 Ziele und Grundsätze1  Kanton und Gemeinden setzen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine siche-

re, ausreichende, wirtschaftliche und nachhaltige Versorgung des Kantonsgebiets mit 

Elektrizität ein.  
2  Anzustreben ist dabei insbesondere:  a. eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und der Regionen des 

Kantons durch eine wirtschaftliche Stromversorgung,  
b. eine Steigerung der Effizienz der Elektrizitätsverwendung,  

c. die Förderung der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern und 

Abwärme,  
d. der Einsatz von Technologien, die dem Stand der Technik entsprechen. 

3  Kanton und Gemeinden berücksichtigen bei ihren Tätigkeiten die Ziele dieses Ge-

setzes und arbeiten für dessen Vollzug mit betroffenen Organisationen zusammen.   

§ 3 Zuständigkeit
Die vom Regierungsrat in der Verordnung als zuständig bezeichnete Dienststelle 

nimmt die Aufgaben und Befugnisse aus diesem Gesetz wahr, soweit nachfolgend 

nicht eine andere Behörde als zuständig bezeichnet ist.  
                                                1 SR 734.7. 

Konzessionsvertrag

zwischen der

Einwohnergemeinde  Emmen, 6020 Emmenbrücke

im Folgenden Gemeinde genannt

und der

Centralschweizerische  Kraftwerke  AG,  Luzern

im Folgenden CKW genannt

betreffend

Nutzung von öffentlichem Grund und Boden sowie Versorgung mit elektrischer Ener-

gie.

1. Gleichbehandlung  

Alle Gemeinden des Kantons Luzern im Versorgungsgebiet von CKW werden gleich 

behandelt. In diesem Sinne orientiert CKW die Gemeinde über wichtige geschäfts- o-

der versorgungspolitische Entscheide, welche Zweck und Gegenstand dieses Vertra-

ges betreffen.  

2. Verpflichtungen und Leistungen der CKW  

2.1       Pflichten als Netzbetreiberin

2.1.1 Erstellung, Betrieb und Unterhalt eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten 

Stromnetzes  

CKW ist im Gemeindegebiet Netzbetreiberin und erfüllt alle entsprechenden bundes-

rechtlichen Aufgaben. CKW verpflichtet sich, im Gemeindegebiet 1 die erforderlichen  

1 Erfolgt die Versorgung eines Teils des Gemeindegebiets durch einen anderen Netzbetrei-

ber, gilt als Gemeindegebiet der von CKW versorgte Teil. Dieser ist in einem Anhang zu 

diesem Vertrag auszuweisen.  
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Viel hat sich bewegt in 
den letzten 12 Monaten. 
Nach einem intensiven Jahr 
ist wohl Bürgern, Parlamen-
tariern und Regierungsrä-
ten klar geworden, dass wir 
im Kanton Luzern den teu-
ersten Strom der Schweiz 
haben. Geändert hat sich 
aber noch wenig. Zücker-
chen von den CKW an die 
Stimmbürger, Vorstösse im 
Kantonsrat und ein ratloser 
Regierungsrat zeigen, dass 
noch Handlungsbedarf be-
steht.

Was der energieintensiven 
Industrie schon lange klar war, 
begriffen auch immer mehr 
Bürger des Kantons Luzern: 
Unser Strom ist zu teuer! Um 
die verschiedenen einsamen 
Stimmen zu einen, wurde ein 
Verein gegründet - Die Inte-
ressengemeinschaft Glasfaser 
und Energie Luzern IGEL war 
geboren. 

Konzessionsvertäge ver-
stossen gegen das Gesetz

Unser erster Kampf galt den 
CKW-Konzessionsverträgen, 
bei denen sich alle Gemein-
den des Kan-
tons Luzern 
für unglaub-
l ich e  25 
Jahre an die 
CKW hätten 
binden sol-
len. Einige 
weitsichtige Gemeinden ha-
ben den Konzessionsvertrag 
abgelehnt. Mit gutem Recht, 
wie sich bald gezeigt hat, 
denn die Konzessionsverträge 
sind nicht rechtens. 

WEKO erstellt Gutachten
Auf unser Betreiben hin hat 

sich nämlich die eidgenös-
sische Wettbewerbskommis-

sion (WEKO) eingeschaltet. Sie 
untersuchte den Konzessions-
vertrag der Gemeinde Emmen 
mit den CKW. Kurz vor der 
Abstimmung 
im Emmer 
Einwohner-
rat gab die 
WEKO ein 
erstes State-
ment ab: Ver-
träge nicht 
unterzeich-
nen, weitere Abklärungen 
sind nötig. Tatsächlicht zeigte 
die WEKO im folgenden Gut-
achten dann auf, dass die Kon-
zessionsverträge widerrecht-
lich sind, sie hätten nämlich 
öffentlich ausgeschrieben 
werden müssen. Als Alterna-
tive liess die WEKO nur noch 
ein eigenes Netz zu, selbst 
Mehrheitsbeteiligungen wür-
den die Gemeinden nicht vor 
einer öffentlichen Ausschrei-
bung schützen (lesen Sie dazu 
mehr auf den Seiten 4 + 5). 

Interessanterweise ver-
traute der Emmer Gemeinde-
präsident Thomas Willi mehr 
seinem Bauchgefühl als dem 
Gutachten der WEKO-Spezi-

alisten und 
wollte den 
K o n z e s s i -
onsvertrag 
doch noch 
durchboxen. 
Vernünf ti -
gerweise hat 

ihm dabei der Emmer Einwoh-
nerrat einen Strich durch die 
Rechnung gemacht.

Unterschriftensammlung 
ein weiterer grosser Erfolg

Um Bewegung und Koordi-
nation in die Stromdiskussi-
on zu bringen, startete IGEL 
Mitte August die kantonale 
Verfassungsinitiative „Für tief-

ere Strompreise und sichere 
Arbeitsplätze“. Darin fordern 
wir, dass künftig der Kanton 
für die Luzerner Stromversor-

gung ver-
antwortlich 
ist und dass 
ein Smart 
Grid (intelli-
gentes Glas-
fasernetz) 
aufgebaut 
werden soll. 

Nur drei Monate später 
reichten wir 5‘800 Unter-
schriften ein, gefordert wa-
ren 5‘000 in zwölf Monaten!  
Der Regierungsrat mein-
te, dass man nun vorwärts 
machen wolle - ein leeres 
Versprechen, wie wir leider 
feststellen mussten. Ohne 
uns zu informieren legte der 
Regierungsrat dem Kantons-
rat eine Botschaft vor, mit 
der die Frist zur Behandlung 
der Initiative um ein Jahr ver-
längert wurde.  Dabei hätte 
unsere Initiative klare Fakten 
schaffen können, welche Va-
riante weiterverfolget werden 
sollen. Aber offenbar scheint 
es den Regierungsrat nicht 
zu beunruhigen, dass 5‘800 
Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger endlich günsti-

geren Strom wollen. Lesen Sie 
dazu unseren ausführlichen 
Bericht auf der Seite 3.

Regierungsrat Max Pfister 
auf Abwegen

Genau wie bei der WEKO 
trafen wir bei zahllosen Ge-
sprächen, Mails und Telefon-
anrufen auf offene Ohren. 
Leider gab es aber auch an-
dere Exponenten, die sich 
auch durch harte Fakten und 
Zahlen nicht überzeugen 
liessen.  Auffallend oft fan-
den wir dabei interessante 
Verstrickungen zu den CKW. 
Bestes Beispiel dafür ist Re-
gierungsrat Max Pfister. Für 
ein Verwaltungsratsmandat 
bei den CKW, das er durch die 
Minderheitsbeteiligung des 
Kantons an den CKW erhalten 
hat, kassierte er 25‘000 Fr. pro 
Jahr. Viel Geld, das eigentlich 
dem Steuerzahler gehört hät-
te. Nachdem IGEL dies öffent-
lich gemacht hatte, trat Pfister 
aus dem Verwaltungsrat zu-
rück.

Wie weiter?
Mit der vorliegenden Info-

Broschüre wollen wir Ihnen 
aufzeigen, in welche Richtung 
die Luzerner Stromvsorgung 
gehen kann. Dabei profitieren 
auch die Bürger des Kantons 
Luzern kräftig mit. Nicht nur 
beim Strom, sondern auch bei 
der Telekommunikation las-
sen sich so hunderte Franken 
pro Jahr sparen. Mehr dazu 
auf den Seiten 6 + 7.

                Peter With
                Präsident IGEL

Editorial

Luzerner Stromversorgung: 
Wichtige Entscheidungen stehen an

Die CKW-Konzessions-
verträge hätten öffentlich 
ausgeschrieben und auf 
eine Höchstdauer von 5 
Jahren begrenzt werden 
müssen.

Als Alternative liess die 
WEKO nur noch ein eige-
nes Netz zu, selbst Mehr-
heitsbeteiligungen wür-
den die Gemeinden in 
vor einer Ausschreibung 
schützen.

Wie die meisten anderen Kantone muss auch der Kanton Luzern eine aktive Energiepolitik betreiben. Damit ist gewährleistet, dass alle Stromkun-
den von möglichst tiefen Strompreisen profitieren können, ohne dass unser Geld in andere Kantone abwandert. 

Mit einem intelligenten glasfasergesteuerten Stromnetz brauchen wir weniger Strom und schonen unsere Umwelt - für die Zukunft unserer Kinder!

Die Strompreise im Kanton Luzern zählen zu den höchsten der Schweiz. Im Gegensatz zum Kanton Zürich, wo der Kanton den verfassungsmäs-
sigen Auftrag hat für günstigen Strom zu sorgen, bezahlen die Stromkunden in Luzern bis zu 50 % mehr für die gleiche Leistung! Dies belastet die 
Bürger und die Wirtschaft. Bei vielen Grossbezügern im Kanton Luzern stieg der Strompreis in den letzten 3 Jahren um über 70 %. Stromintensive 
Unternehmen sehen sich gezwungen in andere Kantone abzuwandern, was zu einem grossen Arbeitsplatzabbau führen würde. Da die CKW zu fast 
75 % dem ausserkantonalen Grosskonzern AXPO gehören, fliessen so über 150 Millionen Franken pro Jahr unnötig aus unseren Taschen Richtung 
Ostschweiz.

Wir haben ein Problem

Wir brauchen eine Lösung

Das Unterstützungskomitee:
Josef Kunz Nationalrat SVP - Lotti Stadelmann Eggenschwiler Kantonsrätin SP - Giorgio Pardini Gewerkschaftsbund Kanton Luzern/Kantonsrat SP

Frank Ruepp Direktor Perlen Papier AG - Niklaus Zemp Direktor Tersuisse AG - Walter Hess Direktor Swiss Steel AG - Werner Häller Direktor Monosuisse AG

Jürg Brand Inhaber vonRoll casting (emmenbrücke) ag - Ronald und Franz Tschopp Inhaber Tschopp Holzindustrie AG - Mauro Capozzo Direktor Kronospan AG 
Peter Galliker Inhaber Galliker Transport AG - Hans Aregger Kantonsrat CVP/Bauunternehmer - Ueli Jost Inhaber Veriset Küchen AG - Alfons Knüsel Emmi Schweiz AG

Durch die Konzessionsverträge für die Durchleitungsrechte, die von den Luzerner Gemeinden mit den CKW abgeschlossen werden sollen, verteu-
ern sich die Netzkosten unnötig. Denn jeder Franken Konzessionsgebühr, den die CKW den Gemeinden überweist, taucht gleich wieder auf unserer 
Stromrechnung auf - eine indirekte Steuer also! Schauen Sie Ihre letzte Stromrechnung einmal genau an - Sie werden staunen! Mit diesen auf 25 
Jahre abgeschlossenen Verträgen sichern sich die CKW das Monopol im Kanton Luzern - ohne dafür einen Franken selbst bezahlen zu müssen!

Mehr Infos auf:
www.igel.lu

Bitte unterstützen 
Sie uns mit  

freiwilligem Porto

IGEL - Interessengemeinschaft
Glasfaser und Energie Luzern

6015 Reussbühl

Für tiefere Strompreise 
und sichere Arbeitsplätze

Bitte falten und zusammenklammern

Jetzt längt's -
Wehren wir uns!

Deshalb Bogen 
möglichst  rasch

einsenden!
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Innert nur drei Monaten 
kam die IGEL-Initiaive mit 
über 5‘800 Unterschriften 
zu Stande. Doch dies ist we-
der für den Regierungsrat 
noch für den Kantonsrat ein 
Zeichen, dass das Thema 
die Bevölkerung bewegt: 
Die Behandlung der Initia-
tive wurde um ein Jahr ver-
schoben!

Als IGEL im November 2009 
die erforderlichen Unterschrif-
ten in einem 
Viertel der 
ver lang ten 
Zeit dem Re-
gierungsrat 
überreichte, 
wurde uns 
gesagt, dass 
man nun schnell voran gehen 
wolle, da dieses Thema sehr 
aktuell sei. Heute, nicht mal 
ein Jahr später, ist das alles 
vergessen. 

Eigentlich muss eine Volk-
sinitiative ein Jahr nach ein-
reichung im Kantonsrat be-
handelt werden. Doch der 
Regierungsrat fand ein Hinter-
türchen, um das unliebsame 
Volksbegehren nicht behand-
len zu müssen. Er beantragte  
dem Kantonsrat, die Frist für 
die Behandlung der Initiative 
um ein Jahr  zu verlängern.

Fragwürdige Geheimhal-
tung

Weder wurde IGEL über die 
geplante Fristverlängerung 
informiert, noch wurden wir 
um eine Stellungnahme gebe-
ten. Eher zufällig erfuhr IGEL 
nicht einmal eine Woche vor 
der Kantonsratsdebatte, was 
der Regierungsrat eingefädelt 
hat. Es ging sogar das Gerücht 
um, wir würden die Verschie-
bung begrüssen! Für eine Stel-

lungnahme blieb kaum Zeit, 
lediglich die Fraktionschefs 
wurden per Mail von uns 
informiert. Weshalb der Re-
gierungsrat nicht offen infor-
miert, bleibt ein Geheimnis. 

Es ist äusserst undemokra-
tisch, wenn weder Exekutive 
noch Legislative die Begeh-
ren des Souveräns, also der 
Luzerner Bürger,  nicht ernst 
nehmen. Klar ist eines: Hätte 
uns die Sammelfrist für die er-

forderlichern 
Unterschrif-
ten nicht ge-
reicht, hätten 
wir sicher 
keine Frist-
verlängerung 
erhalten.  

Warten mit Konzessions-
verträgen hat keine nega-
tiven Folgen

Als im letzten Jahr in fast 
jeder Gemeinde die Abstim-
mung über Konzessionsver-
träge anstanden, haben wir 
geraten, noch nicht zu unter-
schreiben. Die für die Konsu-
menten wie auch für die Ge-
meinden äusserst schlechten 
Verträge wurden vom Ver-
band Luzerner Gemeinden 
mit den CKW „ausgehandelt“. 
Dass dabei der Anwalt, der die 
Luzerner Gemeinden in der 
Sache beraten hat, von den 
CKW bezahlt wurde, scheint 
die Gemeinden dabei 
nicht gestört 
zu haben.

Im Vor-
feld der Ab-
stimmungen 
wurde immer wie-
der die Versorgungssi-
cherheit ins Feld geführt. 
Man schürte die Angst, dass 
plötzlich der Strom ausgehen 

könnte, wenn der Konzessi-
onsvertrag von den Gemein-
den nicht unterzeichnet wür-
de. Einige mutige und kluge 
Gemeinden liessen sich von 
der millionenteuren Kampa-
gne der CKW aber nicht be-
irren und 
lehnten 
den Kon-
zessions-
ver trag 
ab. Trotz-
dem ha-
ben sie nach wie vor Strom, 
und das wird auch so blei-
ben. Wie IGEL bereits ver-
schiedentlich gesagt hat, ist 
die Stromversorgung durch 
Bundesrecht gewährleistet. 
Dies ist keine Besonderheit 
der Stromlieferanten sonder 
Voraussetzung, dass sie über-
haupt Strom liefern dürfen. 

Diese Gemeinden haben 
sich nun durch ihr voraus-
schauendes Verhalten belie-
big viel Zeit verschafft, sich 
nach einer besser Lösung 
umzusehen - das Nachse-
hen haben die Gemein-
den, die sich bereits 
für 25 Jahre an die 
CKW gebunden 
haben.

IGEL-Initiative schafft Lö-
sung für alle

Die IGEL-Initiative fordert, 
dass neu nicht die Gemein-
den sondern der Kanton für 
die Stromversorgung ver-
antwortlich ist. Dies würde 

die Gemeinden 
massiv entlasten.  
Es wäre eine Mög-
lichkeit, wie auch 
die Gemeinden, 
die bereits unter-
schrieben haben, 

zu einer zukunftsträchtigen 
und günstigen Lösung kom-
men können. 

Lesen Sie dazu auch den Be-
richt auf den Seiten 4 + 5

Regierungs- und Kantonsrat verschieben die Initiative um ein Jahr

IGEL-Initiative: Regierungsrat und 
Kantonsrat ziehen den Stecker

Dass dabei der An-
walt, der die Gemein-
den vertreten hat, von 
den CKW bezahlt wur-
de, scheint niemanden 
gestört zu haben.

Das Nachsehen haben 
die Gemeinden, die sich 
bereits für 25 Jahre an 
die CKW gebunden ha-
ben.
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Für IGEL war immer klar, dass die Konzessionsverträge 
nicht einfach so unter der Hand an die CKW hätten ver-
geben werden dürfen. Bereits bei kleinen Vergaben der 
öffentlichen Hand ist eine Ausschreibung notwendig. 
Weshalb sollte das bei einer mehrere hundert Millionen 
Franken teuren Stromversorgung anders sein? Noch 

dazu, wenn der Vertrag über 25 Jahre läuft?  Ein kur-
zer Blick in das Binnenmarktgesetz, Artikel 2 Absatz 7, 
stellt klar, dass die Vergaben der Konzessionsverträge 
in den Gemeinden des Kantons Luzern widerrechtlich 
zu Stande gekommen sind. Von uns darauf aufmerksam 
gemacht, erstellte die Eidgenössische Wettbewerbs-

Wie weiter nach dem Gutachten der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (WEKO)

Stromversorgung  
Zwei varianten stehen zur

Gemäss Binnenmarktgesetz Artikel 2 Absatz 7 unterliegt ein Konzessionsvertrag zwischen einer Gemeinde 
und einem Stromlieferanten der Ausschreibungspflicht. Da da das aktuelle Stromnetz den CKW gehört, 
müsste es wohl enteignet und dem neuen Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Künftig gäbe es im 
Konzessionsvertrag eine Heimfallklausel, durch die das Stromnetz nach Ablauf der Konzessionsdauer 
(maximal 5 Jahre) in den Besitz der öffentlichen Hand übergeht.  Der Konzessionsvertrag müsste daraufhin 
wieder ausgeschrieben werden. 

Eine solche Ausschreibung stellt hohe Anforderungen an die Gemeinden. Einerseits stellt der gebotene 
Preis der Stromversorger ein einfach zu vergleichendes Kriterium dar. Andererseits müssen auch die Qua-
lität und die allenfalls zusätzlich gewünschten Leistungen (z. B. Smart Grid) berücksichtig werden. Dies 
setzt einen sehr hohen Informationsstand bei den Gemeindebehörden voraus. Da die Ausschreibungen 
auf Grund des hohen Ausschreibungsbetrages wohl bei vielen Gemeinden europaweit ausgeschrieben 
werden müssen,  entstehen sehr hohe Kosten bei der Erstellung und der anschliessenden Bewertung der 
Ausschreibung. Diese Kosten fallen mindestens alle fünf Jahre an und sind deshalb fester Bestandteil von 
jedem künftigen Gemeindebudget. Dies dürfte vor allem kleinere Gemeinden speziell belasten, da der 
finanzielle Aufwand wenig mit der Grösse der Gemeinde zu tun hat. 

Der künftige Netzbetreiber müsste nicht zwangsläufig aus der Region stammen. Es ist sogar denkbar, dass 
sich ein ausländischer Netzbetreiber um das Luzerner Stromnetz kümmern muss. Durch die Ausschrei-
bung erhält man auf jeden Fall den günstigsten Anbieter für die gewünschte Leistung. Allerdings ist die 
tatsächliche Leistung im Stromnetzbereich (Reserve, Kapazitäten, Unterhalt) kaum überprüfbar und würde 
wieder Kosten verursachen. Es besteht die Gefahr, dass Kosteneinsparungen durch die Ausschreibung zu 
Lasten der Qualität gehen. Besonders gegen Ende der Vertragslaufzeit hat der Stromnetzbetreiber kaum 
noch einen Anreiz in das Netz zu investieren und wird auch nur noch den nötigsten Unterhalt machen.  
Dies wird er dem künftigen Anbieter überlassen. 

xx auf jeden Fall günstigster Anbieter
xx nationale und internationale Anbieter können ihr 
Vertriebsgebiet vergrössern

xx Gemeinden sind flexibel bei den Anforderungen 
an ihr Stromnetz

Be
sc

hr
ei

bu
ng

Vo
rt

ei
le

N
ac

ht
ei

le

Öffentliche Ausschreibung

xx sehr grosser Aufwand für die Ausschreibung
xx hohe Kosten für alle Gemeinden des Kantons 
Luzern

xx periodisch wiederkehrende Ausgaben durch 
kurzfristige Verträge (max. 5 Jahre)

xx häufiger Wechsel des Stromnetzbetreibers
xx sehr hoher Informationsstand innerhalb der Ge-
meindebehörden notwendig

xx Qualität gegen Ende der Vertragslaufzeit eher 
schlecht
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im kanton luzern: 
Auswahl - Ein Vergleich

kommission (Weko) ein Gutachten - und bestätigte 
unsere Einschätzung zu 100 Prozent. Zudem erachtet 
die Weko die Vertragsdauer von 25 Jahre als zu lang. 
Sie empfiehlt, sich maximal 5 Jahre an den Anbie-
ter zu binden. Grundsätzlich sieht die Weko nur zwei 
Möglichkeiten, wie die Stromversorgung künftig ge-

regelt werden kann: Entweder durch eine öffentliche 
Ausschreibung oder durch den Betrieb eines eigenen 
Netzes. Wir zeigen hier auf, welche Vor- und Nachteile 
die beiden Varianten haben und geben Ihnen damit 
eine Entscheidungsgrundlage für die laufende Ener-
giedebatte.

Stromnetzbetrieb durch öffentliche Hand

xx keine öffentliche Ausschreibung notwendig
xx kostengünstig, da kein Gewinn erwirtschaftet werden 
muss

xx kein ständiger Wechsel des Stromnetzbetreibers 
xx einmal etablierte Lösung bleibt immer bestehen

xx flexibel, der Kanton kann jederzeit die Qualität und 
Leistung beeinflussen

xx Zusatzleistungen wie Internet, Telefon, TV und Radio 
sind zu minimalen Preisen möglich 

xx einmalig hohe Investitionen notwendig (werden so 
oder so von den Konsumenten getragen)

Bei einem Stromnetzbetrieb durch die öffentliche Hand entfällt die Ausschreibungspflicht. Bedingung ist allerdings, 
dass das Netz zu 100 % im Besitz der öffentlichen Hand ist, eine Mehrheitsbeteiligung alleine reicht nicht. Die 
Schwierigkeit liegt nun darin, dass das Netz im Kanton Luzern grösstenteils den CKW gehört. Da die bestehenden 
wie auch die neuen Konzessionsverträge keine Heimfallsklausel enthalten, durch die das bereits bezahlte Netz nach 
Ablauf des Konzessionsvertrages wieder in die öffentliche Hand zurückfällt, muss das Netz zum Zeitwert enteignet 
werden. Dies bedeutet einen erheblichen Aufwand in der Bewertung, der allerdings nur einmal anfällt, da das Netz 
ab dann ja im Besitz der öffentlichen Hand ist. 

Durch den Kauf und den Aufbau des eigenen Netzbetriebs entstehen hohe Anfangs-Investitionskosten. Diese 
würden aber langfristig vollumfänglich durch die Stromkonsu-
menten getragen, genau so, wie es bereits heute der Fall ist. Da 
diese Investitionen durch Bundesgesetz gut und sicher verzinst 
sind, ist auch eine finanzielle Beteiligung ohne Mitspracherecht 
von privaten Investoren oder Pensionskassen denkbar. 

Da der Aufwand für die Enteignung wie auch den Betrieb für jede 
Gemeinde relativ gross wäre, wäre eine kantonale Lösung die 
günstigere Variante. Wie in anderen Kantonen auch (z. B. Zürich) 
könnte der Kanton selbst über die Qualität und die Leistungen 
entscheiden. So wäre auch der Aufbau eines glasfasergestützen In-
telligenten Stromnetzes (Smart Grid, siehe Seite 6 + 7) in kürzester 
Zeit möglich. Da der Kanton das Netz nicht gewinnorientiert betrei-
ben muss, sind die Stromkosten und auch die alternative Nutzung 
des Smart Grid für Internet, Telefon, TV und Radio günstiger als bei 
einem externen Anbieter

Kauf der CKW als Alternative
Die Enteignung des CKW Netzes und der Auf-
bau eines eigenen Betriebs- und Unterhalts-
services ist mit relativ hohen Kosten verbun-
den. Im Gegensatz dazu hätten die CKW von 
einem Tag auf den anderen zu viele Mitar-
beiter, da ja der Unterhalt des Netzes entfällt. 
Deshalb würde es Sinn machen, wenn der 
Netzbetrieb der CKW durch den Kanton auf-
gekauft wird. Bereits heute besitzt der Kanton 
11.1 % an den CKW. Für beide Seiten wäre dies 
eine optimale und günstige Lösung: Für den 
Kanton entfielen die Ausschreibungen und 
die Suche nach fähigen Mitarbeitern, die CKW 
würden für ihr Netz angemessen entschädigt 
und müsste kein Personal abbauen.
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Ein Smart Grid ist nichts 
anderes als die intelligente 
Steuerung unseres Strom-
netzes. Unser Stromkabel 
in jedes Haus wird um ein 
Glasfaser-Kommunikati-
onskabel, ergänzt. Dieses 
Kabel ist aber so leistungs-
fähig, dass wir damit nicht 
nur den Strom steuern 
können, sondern es auch 
noch für viele andere Din-
ge nutzen können, wie zum 
Beispiel Telefon, Internet, 
Radio und Fernsehen.

Als unser modernes Strom-
netz vor rund 50 Jahen ge-
baut wurde, gab es vor allem 
grosse Kraftwerke. Dem ent-
sprechend wurde das Netz für 
die Übertragung von Strom 
vom Kraftwerk zu den Konsu-
menten ausgelegt. 

Strom-Konsumenten wer-
den zu Produzenten 

Mit dem Aufkommen von 
Wind-, Photovoltaik und 
Kleinwasserkraftwerken wer-
den die Konsumenten immer 

mehr auch zu Produzenten. 
Auf immer mehr Dächern wird 
Strom produziert und ins Netz 
abgegeben. Noch sind die 
eingespeisten Mengen klein. 
Aber in naher Zukunft kann 
das zum Problem werden, da 
der Netzbetreiber blind auf 
die Strommengen reagieren 
muss und nicht eingreifen 
kann. Denn Strom kann nicht  
gespeichert werden, er muss 
immer gerade dann produ-
ziert werden, wenn er benö-
tigt wird (Klein-Batterien und 
Stauseen ausgenommen). 
Wird zuviel oder zuwenig 
Strom ins Netz eingespeist, 
dann bricht das Netz zusam-
men und es kommt zu einem 
grossen Stromausfall. 

Beim letzten grossen Strom-
netz–Zusammenbruch in Ita-
lien waren in der Nacht vom 
28. September 2003 Pumpen 
mit der Leistung von fast drei 
Kernkraftwerken daran, Was-
ser in den Stausee hinaufpum-
pen. Hätte der Netzbetreiber 
die Pumpen auch nur für eine 

halbe Stunde abgestellt, so 
hätte es den Stromausfall in 
ganz Italien nicht gegeben. 
Da die Kommunikation zwi-
schen dem schweizer- und 
dem italienischen Netzbetrei-
ber noch steinzeitlich via Tele-
fon und Fax abgewickelt wur-
de, wurden die notwendigen 
Abschaltungen nicht innert 
den geforderten 15 Minuten 
gemacht. Die Auswirkungen 
für Italien waren fatal. Um 
dies künftig zu verhindern, 
muss der Netzbetreiber mit 
den Verbrauchern und den 
Produzenten kommunizieren 
können. Und dazu brauchen 
wir zum Stromnetz ein paral-
leles Glasfasernetz.

Smart Grid bricht Strom-
spitzen

Unser Stromverbrauch ist 
nicht gleichmässig. Am Tag 
verbrauchen wir viel viel 
mehr als in der Nacht, am 
Mittag und am Abend wie-
derum mehr als während des 
restlichen Tages, am Wochen-
ende haben wir zuviel Strom 

und während der Arbeitswo-
che kann er knapp werden. 
Mit dem Smart Grid könnten 
wir diese Stromspitzen bes-
ser brechen, weil unwichtige 
Verbraucher (Bolier, Wärme-
pumpe, usw.) kurzzeitig abge-
schaltet werden können. Und 
weil die Strompreise zu den 
Spitzenzeiten am teuersten 
sind sparen sie so Geld.

Sicherheit vor Rendite
Mit einem modernen 

Stromnetz müssen wir den 
Grundstein für eine zukunfts-
weisende, sichere und kosten-
günstige Stromversorgung in 
unserem Kanton legen. Da 
die Stromgesellschaften lie-
ber ihre alten Netze vermieten 
anstatt in neue zu investieren, 
geht das nur mit Druck durch 
die Bürger. Der beste Garant 
für ein langfristig ausgelegtes 
Stromnetz ist ein Stromnetz in 
öffentlicher Hand. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass 
das Quartals-Renditedenken 
nicht vor den Interessen der 
Konsumenten kommt.

Hoher Stromverbrauch und dezentrale Produktion

Smart Grid - das intelligente  
Stromnetz für die zukunft

SMART GRID

Erkennen Schwankungen und Stö-
rungen und trennen im Notfall Teile 
des Netzes ab

Windkraftwerk

Grossindustrie

Grosskraftwerk

abgetrenntes Teilnetz

Netzstörung

Häuser

Solarpanels

Büros

Sensoren
reagieren mit speziellen Schutzme-
chanismen innert Mikrosekunden

Prozessoren

Schalten sich bei Frequenzschwan-
kungen automatisch ab.

Intelligente Anwendungen

Energie von kleinen Generatoren und 
Solarpanels kann die Nachfrage im 
Netz reduzieren.

Generatoren

Batterien bei Konsumenten (z. B. 
Elektroautos) können Strom für 
späteren Verbrauch speichern.

Speicher

Geräte schalten sich bei Energieüber-
kapazitäten ein und sparen Kosten.

Verbrauchs-Management

Produzenten, Versorger und 
Konsument werden in einem 
Netzwerk optimal aufeinan-
der abgestimmt
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Beim Stromnetz der Zu-
kunft wird der Stromleiter 
mit einem Kommunikati-
onskabel ergänzt. Das hei-
sst, dass wir in Zukunft ne-
ben dem Strom auch noch 
ein Datenkabel vom Elek-
trizitätswerk bis ins Haus 
haben werden. Das Daten-
kabel besteht heute und in 
naher Zukunft aus Glasfa-
ser. Glasfaser ist billig, wird 
durch den Stromfluss nicht 
beeinträchtigt und ermög-
licht den Transport einer 
grossen Datenmenge.

Für die reine Steuerung des 
Stromflusses wird aber nur ein 
verschwindend kleiner Teil der 
Glasfaserkapazität gebraucht. 
Der Rest des Kabels kann für 
andere Anwendungen ge-
braucht werden. 

Ueber diese Datenleitung 
können wir in Zukunft auch 
telephonieren, ins Internet ge-
hen und Fernsehen. Verglei-
chen Sie einmal, welche Lei-
stung Sie heute für Ihr gutes 
Geld erhalten. Sie bezahlen 

das Doppelte oder mehr für 
weniger Leistung. Und da das 
Glasfasernetz im kantonalen 
Stromnetz integriert ist, ge-
hört das Glasfasernetz nach 
dem Abschreiben auch uns. Es 
kann also nur noch günstiger 
werden. 

Dass wir im Kanton Luzern 
einen dringenden Aufholbe-
darf haben, zeigt folgendes 
Beispiel:  Ein Dienstleistungs-
betrieb in Emmenbrücke 
braucht dringend eine Glas-
faserleitung von 1‘000 Mbit 
Leistung. Eine Offerte der 
CKW lautet 25‘000 Franken 
Installati-
onskosten 
und 25‘000 
F r a n k e n 
pro Monat 
Miete. Die 
Swisscom will die gleiche Lei-
stung für 16’000 Franken pro 
Monat anbieten. In Japan ko-
stet die gleiche Leistung ca. 
1‘600 Franken.

Dies zeigt nur zu schmerz-
lich auf, dass wir bei der Te-

lekommunikation den An-
schluss ans Ausland längst ver-
loren haben. Während andere 
Länder bereits in schnelle und 

leistungsfähige 
Netze investiert 
haben, verdie-
nen sich unsere 
Telekommuni-
kationsanbieter 

mit alten und bereits amorti-
sierten Netzen eine goldene 
Nase. Mit jedem Jahr steigt 
die Gefahr, dass wir den 
Rückstand nicht mehr aufho-
len können. Denn mit dem 
Netz fehlen uns leider auch 
die Techniker, die in der Lage 

sind, innert kurzer Zeit ein 
leistungsfähiges Netz aufzu-
bauen. Wie wollen wir da im 
internationalen Wettbewerb 
konkurrenzfähig bleiben?

Nicht nur Private brauchen 
dringend ein leistungsfä-
higes Glasfasernetz, sondern 
auch die zukunftsgerichtete 
Stromwirtschaft, Dienstlei-
stungsbetriebe, Gewerbe und 
Industrie. Die IGEL-Initiative 
verlangt, dass der Kanton Lu-
zern ein Smart Grid baut, das 
uns und unsere Wirtschaft für 
die Zukunft fit macht. 

Günstige Telekommunikation durch vorhandene Kapazitäten

Internet, Telefon, TV und Radio -   
Flatrate für 50 Franken pro Monat

Ihre Telekommunikations-Kosten heute und in Zukunft

heute
(z. B. Swisscom)

Zukunft
(kantonseigenes Netz)

Telefon 
(Festnetz)

Gebühr
Telefonkosten

21.50
20.00

Gebühr
Telefonkosten

15.00
0.00

Internet DSL standard
500/200 kB/s

49.00 100‘000 kBit/s 25.00

Fernsehen und
Radio

TV Basic
150 TV-Sender + 
130 Radio-Sender

19.00 200 TV-Sender + 
150 Radio-Sender

10.00

Total/Monat 109.50 50.00
Total/Jahr 1314.00 600.00
Gespart/Jahr 714.00

In Sachen Telekom-
munikation hat die 
Schweiz längst den An-
schluss verloren. 
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Fachleute bestätigen IGEL:

Denkbar wäre eine Übernahme der CKW in Kantonsbesitz 
oder der Einkauf in die AXPO.

Kantonsrätin Heidi Frey-Neuenschwander
Präsidentin RUEK, CVP aktuell 06/10

Die Stromkonzessionen der öffentlichen Hand an die CKW 
sind ausschreibungspflichtig.

Eidgenössische Wettbewerbskommission
Gutachten Seite 8  vom 22. Februar 2010

Infrastrukturaufgaben sind Sache des Bundes, der Kantone 
und der Gemeinden.

Ruedi Schoch, alt VR-Präsident EW Nidwalden
Neue Luzerner Zeitung vom 28. August 2010

Der Luzerner Stromkonsument leistet eine namhaften Bei-
trag zum Zürcher Staatshaushalt.

Stefan Meierhans, Preisüberwacher
Neue Luzerner Zeitung vom 25. Juli 2010

Die Smart Grid-Technologie bietet die Chance einer Effizi-
enzsteigerung um rund 30 % bei gleicher Leistung.

Dr. Matthias Fawer, Erneuerbare Energien
Mitteilung der Bank Sarasin, Juni 2009

Im Kanton werden ohnehin nicht die günstigsten Strompreise 
verrechnet.

Werner Bründler, Präsident Gewerbeverband Kanton Luzern
Neue Luzerner Zeitung vom 6. Juli 2010

alle erwähnten Dokumente finden Sie auf www.igel.lu
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